
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN  
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
 
 
 Vorlage Nr.: BV/2016/141
 
Fachbereich/Amt: II - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 02.09.2016 

Bearbeiter-in/Tel.: Frau Wagenaar / 604-400  

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Verwaltungsausschuss 27.09.2016 nicht öffentlich 
Rat der Gemeinde 25.10.2016 öffentlich 

 
 
Friedrich Hempen-Stiftung für die Bauerschaft Ofen 
hier: Änderung der Stiftungssatzung 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Regelung im § 7 Abs. 4 Satz 2 der Friedrich Hempen-Stiftung für die Bauerschaft Ofen 
wird gestrichen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stiftungssatzung für die Friedrich Hempen-Stiftung für die Bauerschaft Ofen enthält im 
§ 7 Abs. 4 Satz 2 folgende Regelung: 
 
Zum Mitglied des Stiftungsbeirates kann nicht bestellt werden, wer bei Beginn der Amtspe-
riode eines Stiftungsbeirates das 70. Lebensjahr bereits vollendet hat.  
 
Der Stiftungsbeirat für die Friedrich Hempen-Stiftung muss mit Beginn der neuen Legisla-
turperiode des Gemeinderates neu besetzt werden. Seitens des Ortsbürgervereines Ofen 
sind auch zwei Mitglieder für den Stiftungsbeirat zu benennen. Derzeit sind diese Ämter mit 
Herrn Dr. Alard Meyer und Herrn Lehmann besetzt. Da Herr Lehmann bereits das 70. Le-
bensjahr vollendet hat, könnte er bei der nächsten Besetzung nicht mehr vom Ortsbürger-
verein benannt werden.  
 
Die Aufnahme der Altersgrenze führt zu einer Beschränkung bei der Besetzung des Stif-
tungsbeirates. Bei der Werner Hoting-Stiftung wurde diese einschränkende Regelung in der 
Stiftungssatzung nicht mehr aufgenommen. Die Regelung im § 7 Abs. 4 Satz 2 der Fried-
rich Hempen-Stiftung sollte daher gestrichen werden.     
 
 


